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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2002

Index

82/04 Apotheken Arzneimittel

Norm

AMG 1983 §50 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass bestimmte Aussagen in der Briefsendung des Beschwerdeführers ganz o enkundig objektiv

geeignet waren, den Absatz des vom Unternehmen des Beschwerdeführers vertriebenen Produktes (Arzneispezialität)

zu fördern; dass sie auch (subjektiv) darauf abzielten, durfte die belangte Behörde angesichts des Umstandes, dass das

Unternehmen des Beschwerdeführers dieses Produkt in Verkehr bringt, ohne Rechtsirrtum annehmen.
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